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ANHANG 

ABSCHNITT A 
VORGABEN FÜR DIE SANIERUNGSPLÄNE 

1. Im Sanierungsplan 

1) darf nicht von der Möglichkeit des Zugangs zu einer außerordentlichen 
finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln oder vom Erhalt einer 
solchen Unterstützung ausgegangen werden; 

2) wird den Interessen sämtlicher Akteure Rechnung getragen, die vom 
Sanierungsplan betroffen sein dürften; 

3) wird sichergestellt, dass die Clearingmitglieder gegenüber der CCP nicht 
unbegrenzte Risikopositionen ausweisen. 

Die CCP entwickelt geeignete Mechanismen, um verbundene FMI und Interessenträger, die 
im Falle einer Durchführung des Sanierungsplans Verluste und Kosten tragen oder zum 
Ausgleich von Liquiditätsdefiziten beitragen würden, in die Erstellung dieses Plans 
einzubinden. 

2. Der Sanierungsplan enthält: 

1) eine zusammenfassende Darstellung der Hauptpunkte des Plans und eine 
zusammenfassende Darstellung der Sanierungskapazität insgesamt; 

2) eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Veränderungen, die seit 
Vorlage des letzten Sanierungsplans bei der CCP eingetreten sind; 

3) einen Kommunikations- und Informationsplan, in dem dargelegt wird, wie die 
CCP mit etwaigen negativen Marktreaktionen umzugehen gedenkt; 

4) ein umfassendes Spektrum an Kapital-, Verlustzuweisungs- und 
Liquiditätsmaßnahmen, die erforderlich sind, um die Existenzfähigkeit und 
finanzielle Stabilität der CCP aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen – 
wozu auch die Wiederherstellung ihres „Matched Book“ und die 
Wiederauffüllung ihres Kapitals gehören – und um die vorfinanzierten Mittel 
wiederaufzustocken, die für den Erhalt der Existenzfähigkeit der CCP und für 
die Fortführung ihrer kritischen Funktionen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 152/2013 der Kommission und Artikel 32 
Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der 
Kommission erforderlich sind; 

5) geeignete Bedingungen und Verfahren, damit Sanierungsmaßnahmen 
rechtzeitig durchgeführt werden können, sowie ein breites Spektrum an 
Sanierungsoptionen, einschließlich einer Schätzung des Zeitrahmens für die 
Durchführung jedes einzelnen wesentlichen Aspekts des Plans; 

6) eine detaillierte Beschreibung aller etwaigen wesentlichen Hindernisse für eine 
effektive und rechtzeitige Durchführung des Plans, die auch eine Betrachtung 
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der Auswirkungen auf die Clearingmitglieder und Kunden, auch in Fällen, in 
denen Clearingmitglieder wahrscheinlich Maßnahmen im Einklang mit ihren 
Sanierungsplänen nach den Artikeln 5 und 7 der Richtlinie 2014/59/EU 
ergreifen, sowie gegebenenfalls auf den Rest der Gruppe einschließt; 

7) eine Aufstellung der kritischen Funktionen; 

8) eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Bestimmung des Werts und 
der Marktfähigkeit der Kerngeschäftsbereiche, Operationen und 
Vermögenswerte der CCP; 

9) detaillierte Angaben zur Integration der Sanierungsplanung in die 
Unternehmensverfassung der CCP, zur Art und Weise, wie sich diese 
Sanierungsplanung in die von den Clearingmitgliedern vereinbarten 
Betriebsvorschriften der CCP einfügt, zu den Strategien und Verfahren für die 
Genehmigung des Sanierungsplans sowie zu den Personen, die in der 
betreffenden Organisation für die Ausarbeitung und Durchführung des Plans 
verantwortlich sind; 

10) eine Aufstellung der Regelungen und Maßnahmen, die Anreize für nicht 
ausfallende Clearingmitglieder schaffen, bei den Versteigerungen der 
Positionen eines ausfallenden Mitglieds konkurrierende Gebote abzugeben; 

11) eine Aufstellung der Regelungen und Maßnahmen, die gewährleisten, dass die 
CCP im Notfall über einen angemessenen Zugang zu alternativen 
Finanzierungsquellen, einschließlich potenzieller Liquiditätsquellen, verfügt, 
eine Bewertung der vorhandenen Sicherheiten und eine Bewertung der 
Möglichkeiten eines Ressourcen- oder Liquiditätstransfers zwischen 
verschiedenen Geschäftsbereichen, um sicherzustellen, dass die CCP ihre 
Geschäftstätigkeit fortführen und ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit 
nachkommen kann; 

12) eine Aufstellung von Regelungen und Maßnahmen,  

a) mit denen Risiken gemindert werden können; 

b) mit denen Verträge, Rechte, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
umstrukturiert werden können; 

c) mit denen Geschäftsbereiche umstrukturiert werden können; 

d) die erforderlich sind, um einen kontinuierlichen Zugang zu den 
Finanzmarktinfrastrukturen zu gewährleisten; 

e) die erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb der CCP fortzuführen, 
wozu auch Infrastrukturen und IT-Dienste gehören; 

f) eine Aufstellung der vorbereitenden Maßnahmen zur Erleichterung der 
Veräußerung von Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen innerhalb 
eines für die Wiederherstellung der finanziellen Solidität angemessenen 
Zeitrahmens; 
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g) eine Aufstellung sonstiger Managementmaßnahmen oder -strategien zur 
Wiederherstellung der finanziellen Solidität und der voraussichtlichen 
finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen und Strategien; 

h) eine Aufstellung der vorbereitenden Maßnahmen, die die CCP getroffen 
hat oder zu treffen beabsichtigt, um die Durchführung des 
Sanierungsplans einschließlich der Maßnahmen, die für eine rechtzeitige 
Rekapitalisierung der CCP und damit für eine Wiederherstellung ihres 
„Matched Book“ und eine Wiederaufstockung ihrer vorfinanzierten 
Mittel erforderlich sind, zu erleichtern, sowie die grenzübergreifende 
Durchsetzbarkeit des Sanierungsplans zu vereinfachen; 

i) eine Reihe von Indikatoren, mit deren Hilfe festgestellt wird, wann die 
im Plan genannten geeigneten Maßnahmen getroffen werden können; 

j) gegebenenfalls eine Analyse, wie und wann eine CCP unter den in dem 
Plan genannten Voraussetzungen die Nutzung von Zentralbankfazilitäten 
beantragen kann, und eine Ermittlung der Vermögenswerte, die im Sinne 
der Zentralbankfazilität voraussichtlich als Sicherheiten dienen können; 

k) unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 49 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eine Reihe extremer Belastungsszenarien 
mit Bezug zu den spezifischen Bedingungen der CCP, darunter 
systemweite Ereignisse und Belastungsszenarien, die auf die juristische 
Person oder eine Gruppe, zu der sie gehört, und auf die einzelnen 
Clearingmitglieder der CCP oder gegebenenfalls eine verbundene FMI 
beschränkt sind; 

l) unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 34 und Artikel 49 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Szenarien, die durch die 
Belastung oder den Ausfall eines oder mehrerer ihrer Mitglieder oder 
durch andere Gründe verursacht wurden, auch durch Verluste, die sich 
aus den Anlagetätigkeiten der CCP oder aus operativen Problemen 
ergeben (darunter schwerwiegende äußere Bedrohungen der 
Geschäftstätigkeiten einer CCP aufgrund einer externen Störung, eines 
Schocks oder eines cyberbezogenen Zwischenfalls); 

ABSCHNITT B 
INFORMATIONEN, DIE DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDEN FÜR DIE ERSTELLUNG UND 

FORTSCHREIBUNG VON ABWICKLUNGSPLÄNEN BEI DEN CCPS ANFORDERN 
KÖNNEN 

Für die Erstellung und Fortschreibung von Abwicklungsplänen können die 
Abwicklungsbehörden bei den Instituten zumindest Folgendes anfordern: 

1) eine detaillierte Beschreibung der Organisationsstruktur der CCP einschließlich einer 
Aufstellung sämtlicher juristischer Personen; 

2) Angaben zu den direkten Eigentümern jeder juristischen Person und zum jeweiligen 
Prozentsatz der Stimmrechte und der stimmrechtslosen Anteile; 
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3) Angaben zu Standort, Gründungsstaat und Zulassung jeder juristischen Person sowie 
zur Besetzung der Schlüsselpositionen; 

4) Zuordnung der kritischen Operationen und der Kerngeschäftsbereiche der CCP, 
einschließlich detaillierter Angaben aus der Bilanz hinsichtlich dieser Operationen 
und Geschäftsbereiche, zu den jeweiligen juristischen Personen; 

5) detaillierte Angaben zur Zusammensetzung der Geschäftstätigkeiten der CCP sowie 
sämtlicher ihrer juristischen Personen, wobei mindestens eine Aufschlüsselung nach 
folgenden Kategorien vorzunehmen ist: Art der Leistungen, jeweiliger Umfang des 
geclearten Volumens, offene Positionen, Ersteinschüsse, Nachschüsse, Ausfallfonds 
und alle etwaigen damit verbundenen Nachschussansprüche oder sonstige 
Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit solchen Geschäftsbereichen; 

6) Angaben zu den von der CCP und ihren juristischen Personen ausgegebenen 
Kapitalinstrumenten und Schuldtiteln; 

7) eine Aufstellung davon, von wem und in welcher Form (Eigentumsübertragung oder 
Sicherungsrecht) die CCP Sicherheiten erhalten hat, an wen und in welcher Form sie 
Sicherheiten verpfändet hat, in wessen Besitz sich die verpfändeten Sicherheiten 
befinden und, für beide Fälle, in welchem Rechtsgebiet die Sicherheiten belegen 
sind; 

8) eine Beschreibung der außerbilanziellen Positionen der CCP und ihrer juristischen 
Personen, einschließlich einer Zuordnung zu den kritischen Operationen und 
Kerngeschäftsbereichen; 

9) Angaben zu den wesentlichen Absicherungsgeschäften der CCP, einschließlich 
Zuordnung zur jeweiligen juristischen Person; 

10) eine Aufstellung der jeweiligen Risikopositionen und der Bedeutung der 
Clearingmitglieder der CCP sowie eine Analyse der Auswirkungen eines Ausfalls 
wichtiger Clearingmitglieder auf die CCP; 

11) Angaben zu allen Systemen, über die die CCP ein zahlen- oder wertmäßig 
wesentliches Geschäftsvolumen abwickelt, einschließlich Zuordnung zu den 
jeweiligen juristischen Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen 
der CCP; 

12) Angaben zu allen Zahlungs-, Clearing- oder Settlement-Systemen, bei denen die 
CCP direkt oder indirekt Mitglied ist, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen 
juristischen Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen der CCP; 

13) eine detaillierte Aufstellung und Beschreibung der wichtigsten von der betreffenden 
CCP — unter anderem für das Risikomanagement und für die Berichterstattung in 
den Bereichen Rechnungslegung, Finanzen und Regulierung — genutzten 
Management-Informationssysteme, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen 
juristischen Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen der CCP; 

14) Angaben zu den Eigentümern der unter Nummer 13 genannten Systeme, zu 
entsprechenden Dienstgütevereinbarungen und zu Software, Systemen oder 
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Lizenzen, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen juristischen Personen, 
kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen; 

15) eine Aufstellung und Zuordnung der verschiedenen juristischen Personen und ihrer 
Verbindungen und Abhängigkeiten untereinander, z. B.: 

– gemeinsame oder gemeinsam eingesetzte Mitarbeiter, Einrichtungen und 
Systeme; 

– Kapital-, Finanzierungs- oder Liquiditätsregelungen; 

– bestehende oder eventuelle Kreditrisiken; 

– wechselseitige Bürgschaftsvereinbarungen, 
Überkreuzbesicherungsvereinbarungen, Cross-Default-Klauseln und Cross-
Affiliate-Saldierungsvereinbarungen; 

– Risikotransfers und Vereinbarungen über Back-to-back-Transaktionen; 
Dienstgütevereinbarungen; 

16) Angabe der zuständigen Behörde und der Abwicklungsbehörde für jede juristische 
Person, sofern diese von den in Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und in 
Artikel 3 der vorliegenden Verordnung genannten abweicht; 

17) Angabe des Mitglieds des Leitungsorgans, das für die Bereitstellung der zur 
Ausarbeitung des Abwicklungsplan der CCP erforderlichen Informationen 
verantwortlich ist, sowie — falls es sich nicht um dieselbe Person handelt — der für 
die verschiedenen juristischen Personen, kritischen Operationen und 
Kerngeschäftsbereiche verantwortlichen leitenden Mitarbeiter; 

18) eine Darstellung der innerhalb der CCP geltenden Regelungen, mit denen 
sichergestellt wird, dass die Abwicklungsbehörde im Fall einer Abwicklung über alle 
von ihr verlangten und für die Anwendung der Abwicklungsinstrumente und -
befugnisse erforderlichen Informationen verfügt; 

19) alle von den CCP und ihren juristischen Personen mit Dritten geschlossenen 
Vereinbarungen, deren Kündigung ausgelöst werden könnte, wenn die Behörden die 
Anwendung eines Abwicklungsinstruments beschließen, und Angaben dazu, ob die 
Anwendung des Abwicklungsinstruments infolge einer Kündigung beeinträchtigt 
werden könnte; 

20) eine Beschreibung potenzieller Liquiditätsquellen zur Unterstützung der 
Abwicklung; 

21) Angaben zur Belastung von Vermögenswerten, zu flüssigen Mitteln, 
außerbilanziellen Tätigkeiten, Absicherungsstrategien und Buchungspraktiken. 
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ABSCHNITT C 
ASPEKTE, DIE DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDE BEI DER BEWERTUNG DER 

ABWICKLUNGSFÄHIGKEIT EINER CCP MIT EINZUBEZIEHEN HAT 

Bei der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit einer CCP berücksichtigt die 
Abwicklungsbehörde Folgendes: 

1) inwieweit die CCP in der Lage ist, Kerngeschäftsbereiche und kritische Operationen 
juristischen Personen zuzuordnen; 

2) inwieweit Rechts- und Unternehmensstrukturen auf Kerngeschäftsbereiche und 
kritische Operationen abgestimmt sind; 

3) inwieweit Regelungen bestehen, mit denen sichergestellt wird, dass Personal, 
Infrastrukturen, Finanzierung, Liquidität und Kapital im erforderlichen Maß 
vorhanden sind, um die Kerngeschäftsbereiche und kritischen Operationen zu stützen 
und aufrechtzuerhalten; 

4) inwieweit die von der CCP geschlossenen Dienstleistungsvereinbarungen im Fall 
einer Abwicklung der CCP in vollem Umfang durchsetzbar sind; 

5) inwieweit die Unternehmensverfassung der CCP angemessen ist, um die internen 
Strategien der CCP in Bezug auf getroffene Dienstgütevereinbarungen umzusetzen 
und deren Einhaltung sicherzustellen; 

6) inwieweit die CCP für den Fall einer Ausgliederung kritischer Funktionen oder 
Kerngeschäftsbereiche über ein Verfahren für die Übertragung der im Rahmen von 
Dienstgütevereinbarungen erbrachten Dienste auf Dritte verfügt; 

7) inwieweit Notfallpläne und -maßnahmen bestehen, die einen dauerhaften Zugang zu 
Zahlungs- und Abrechnungssystemen sicherstellen; 

8) ob die Management-Informationssysteme ausreichend sind, um sicherzustellen, dass 
die Abwicklungsbehörden in der Lage sind, korrekte und vollständige Informationen 
über die Kerngeschäftsbereiche und die kritischen Operationen zu erheben, sodass 
eine rasche Entscheidungsfindung erleichtert wird; 

9) ob die Management-Informationssysteme in der Lage sind, jederzeit — auch unter 
sich rasch verändernden Bedingungen — die für eine effektive Abwicklung der CCP 
wesentlichen Informationen bereitzustellen; 

10) inwieweit die CCP ihre Management-Informationssysteme einem Stresstest auf der 
Grundlage von durch die Abwicklungsbehörde vorgegebenen Szenarien unterzogen 
hat; 

11) inwieweit die CCP die Kontinuität ihrer Management-Informationssysteme 
sicherstellen kann, und zwar sowohl für die betroffene CCP als auch — im Fall einer 
Trennung der kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereiche von den übrigen 
Operationen und Geschäftsbereichen — für die neue CCP; 
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12) falls die CCP über gruppeninterne Garantievereinbarungen verfügt oder diesen 
ausgesetzt ist: inwieweit diese Garantien zu Marktkonditionen gewährt werden und 
inwieweit die Risikomanagementsysteme in Bezug auf diese Garantien solide sind; 

13) falls die CCP an Back-to-back-Transaktionen beteiligt ist: inwieweit diese 
Transaktionen zu Marktkonditionen durchgeführt werden und inwieweit die 
Risikomanagementsysteme in Bezug auf diese Transaktionen solide sind; 

14) inwieweit sich durch etwaige gruppeninterne Garantien oder Back-to-back-
Transaktionen die Ansteckungsgefahr innerhalb der Gruppe erhöht; 

15) inwieweit die Rechtsstruktur der CCP durch die Zahl der juristischen Personen, die 
Komplexität der Gruppenstruktur oder die Schwierigkeit, Geschäftsbereiche auf 
Unternehmenseinheiten auszurichten, ein Hindernis für die Anwendung der 
Abwicklungsinstrumente darstellt; 

16) inwieweit sich die Abwicklung der CCP gegebenenfalls negativ auf einen anderen 
Teil ihrer Gruppe auswirken könnte; 

17) ob Dienstgütevereinbarungen bestehen und wie solide diese sind; 

18) ob Drittlandsbehörden über die zur Unterstützung von Abwicklungsmaßnahmen von 
Abwicklungsbehörden aus der Union erforderlichen Abwicklungsinstrumente 
verfügen und welche Möglichkeiten für koordinierte Maßnahmen zwischen Unions- 
und Drittlandsbehörden bestehen; 

19) ob die Abwicklungsinstrumente angesichts ihrer Verfügbarkeit und der Struktur der 
CCP den Abwicklungszielen entsprechend eingesetzt werden können; 

20) etwaige besondere Anforderungen für die Ausgabe neuer Eigentumstitel gemäß 
Artikel 33 Absatz 1; 

21) welche Regelungen und Mittel die Abwicklung von CCPs behindern könnten, die 
Clearingmitglieder oder Sicherheitsvereinbarungen in verschiedenen Rechtsgebieten 
haben; 

22) wie glaubhaft ein den Abwicklungszielen entsprechender Einsatz der 
Abwicklungsinstrumente angesichts der möglichen Auswirkungen auf 
Clearingteilnehmer, andere Gegenparteien und Mitarbeiter und angesichts möglicher 
Maßnahmen von Drittlandsbehörden ist; 

23) inwieweit die Auswirkungen, die die Abwicklung der CCP auf das Finanzsystem und 
das Vertrauen der Finanzmärkte hat, angemessen bewertet werden können; 

24) inwieweit die Abwicklung der CCP eine erhebliche unmittelbare oder mittelbare 
Beeinträchtigung des Finanzsystems, des Marktvertrauens oder der Wirtschaft nach 
sich ziehen könnte; 

25) inwieweit die Ansteckung anderer CCPs oder der Finanzmärkte durch Einsatz der 
Abwicklungsinstrumente und -befugnisse eingedämmt werden könnte; 
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26) inwieweit sich die Abwicklung der CCP erheblich auf den Betrieb von Zahlungs- 
und Abrechnungssystemen auswirken könnte. 

 

 


